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NFS-Formular: Eigenleistungen der Heiminstitution
1. Basisdaten
	Name des NFS
	     

	Name der Heiminstitution
	     

	Rolle der Heiminstitution

im Falle mehrerer Heiminst.
	 FORMCHECKBOX 
 Main Leading House             FORMCHECKBOX 
 Co-Leading House

	Beantragte Förderperiode
	      Periode 

	Antragsstufe
	 FORMCHECKBOX 
 Skizze (Weiterführung)          FORMCHECKBOX 
 Gesuch (Weiterführung)


2. Art der Entlastung / Freistellung des NFS-Leiters / der NFS-Leiterin

In Fällen, bei denen die Heiminstitution als Co-Leading House auftritt, gelten die folgenden Angaben für den/die Co-Leiter/in des NFS.
 FORMCHECKBOX 
 
Der/die NFS-Leiter/in wird von der Heiminstitution durch Einstellung einer oder mehrerer Personen entlastet, die für ihn/sie Verpflichtungen ausserhalb des NFS (z.B. Vorlesungen) übernehmen.



- Cash-Betrag (Entlastungsperson wird von NFS-Leiter/in angestellt):
      CHF*


- In-kind-Betrag (Entlastungsperson von Heiminstitution angestellt):
      CHF*
 FORMCHECKBOX 
 
Der/die NFS-Leiterin wird von der Heiminstitution von bisherigen Verpflichtungen ausserhalb des NFS freigestellt (z.B. Fakultätsleitung, Kommissionen, Vorlesungen).



- Entlastung um      % eines Vollpensums, entspricht einem in-kind-Salär von:
       CHF*
* Diese Beträge sind in den folgenden Angaben zu den Cash- und In-kind-Beiträgen mit einzurechnen.
Erläuterungen zur Entlastung / Freistellung:
(allfällige Zusatzinformationen, die zum Verständnis der vorgeschlagenen Lösung nötig sind)
     
     
3. „Cash“-Beitrag der Heiminstitution
Als Cash-Beitrag gelten Gelder, die die Heiminstitution direkt auf ein Konto des NFS überweist und die durch den NFS verwaltet werden. Die anrechenbaren Eigenmittel (Definition siehe Anhang) sind vom NFS-Management in der Datenbank NIRA unter der Rubrik „Self-funding Home Institution“ einzugeben.
	Vertragsjahr

	     
	     
	     
	     

	Betrag (CHF)
	     
	     
	     
	     

	Total Förderperiode
	     


Verwendungszweck
	Zweck
	Betrag (für 4 Jahre)

	zur freien Verfügung 
	     

	mit folgender Zweckbestimmung:
 FORMCHECKBOX 
 Personal im NFS-Management

 FORMCHECKBOX 
 Entlastung des NFS-Leiters /der NFS-Leiterin
 FORMCHECKBOX 
 Apparate

 FORMCHECKBOX 
 Material für Forschungszwecke
 FORMCHECKBOX 
 Andere: Bitte spezifizieren!
     
     
     
     
     
	     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

	Total
	     


Erläuterungen zum Cash-Beitrag:

(allfällige Zusatzinformationen, die zum Verständnis des Cash-Beitrags nötig sind)
     
4. Sachleistungen der Heiminstitution („in-kind contribution“)
Als in-kind-Beitrag gelten Kosten, die die Heiminstitution direkt bezahlt (z.B. Salärkosten, Kosten für spezielle Apparate/Grossgeräte). Die anrechenbaren Eigenmittel (Definition siehe Anhang) sind vom NFS-Management in der Datenbank NIRA unter der Rubrik „Self-funding Home Institution“ einzugeben.
	Vertragsjahr

	     
	     
	     
	     

	Betrag (CHF)
	     
	     
	     
	     

	Total Förderperiode
	     


Verwendungszweck
	Zweck
	Betrag (für 4 Jahre)

	 FORMCHECKBOX 
 Personal im NFS-Management

 FORMCHECKBOX 
 Entlastung des NFS-Leiters /der NFS-Leiterin
 FORMCHECKBOX 
 Freistellung des NFS-Leiters /der NFS-Leiterin

 FORMCHECKBOX 
 Finanzierung von Assistenzprofessuren

 FORMCHECKBOX 
 Aufstockung der Doktorandenpauschale des SNF

 FORMCHECKBOX 
 Apparate

 FORMCHECKBOX 
 Material für Forschungszwecke
 FORMCHECKBOX 
 Andere: Bitte spezifizieren!
     
     
     
     

	     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


	Total
	     


Erläuterungen zum in-kind-Beitrag:

(allfällige Zusatzinformationen, die zum Verständnis des in-kind-Beitrags nötig sind)
     
5. Übersicht Leistungen und Strukturmassnahmen der Heiminstitution
Bitte listen Sie stichwortartig einerseits die bisherigen, andererseits die geplanten Leistungen und Strukturmassnahmen der Heiminstitution auf, wie sie auch im Gesuch (bzw. in der Skizze) für die Fortsetzung des NFS beschrieben sind. 
	Bisher geleistete Beiträge der Heiminstitution

	Vertragsjahr
	1
	2
	3
	4

	Betrag cash (CHF)
	     
	     
	     
	     

	Betrag in kind (CHF)
	     
	     
	     
	     

	Total Förderperiode
	     

	Vertragsjahr
	5
	6
	7
	8

	Betrag (CHF)
	     
	     
	     
	     

	Betrag in kind (CHF)
	     
	     
	     
	     

	Total Förderperiode
	     


Betreffend Lehrstuhlplanung ist zwischen neu geschaffenen Professuren, thematisch umgewidmeten Professuren sowie Nachfolgeregelungen für bestehende (und am NFS beteiligten) Professuren zu unterscheiden. 

Es können auch Infrastrukturleistungen etc. aufgelistet werden, die im NFS-Budget gemäss Richtlinien (siehe Anhang) nicht enthalten sein dürfen.
	Bisher realisierte Strukturbildung (Berufungen, Angebote Lehre, Infrastruktur, etc.)

	     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



	Geplante Strukturbildung (Berufungen, Angebote Lehre, Infrastruktur, etc.)

	     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



Weitere Erläuterungen zu den Strukturmassnahmen:

(Zusatzinformationen, die zum Verständnis der erbrachten oder geplanten Leistungen der Heiminstitution nötig sind.)
     
     
Das Rektorat/Direktorium bestätigt die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.
	Ort, Datum: 

     
	Unterschrift:


ANHANG : Definition der Eigenleistungen
Der Eigenbeitrag der Heiminstitution ist von den Eigenbeiträgen der beteiligten Gruppen zu unterscheiden, selbst wenn diese Gruppen an der Heiminstitution angesiedelt sind. Im Formular „Eigenleistungen der Heiminstitution“ sind nur die Eigenbeiträge der Heiminstitution einzutragen.  
Auszüge aus den NFS-Budget-Richtlinien (vom 7.6.2011):

Eigenbeitrag Heiminstitution: 

Mittel, die von der Leitung der Heiminstitution schriftlich zugesichert werden. Darunter fallen: 

· finanzielle Beiträge an den NFS (Barbeiträge)

· Entlastung der NFS-Leiterin oder des NFS-Leiters bzw. der NFS-Co-Leiterin oder des NFS-Co-Leiters: die Heiminstitution ermöglicht die Einstellung einer oder mehrerer Person(en), die sie/ihn von Verpflichtungen ausserhalb des NFS (z.B. Vorlesungen) entlasten (Barbeitrag / in-Kind-Beitrag)

· Freistellung der NFS-Leiterin oder des NFS-Leiters bzw. der NFS-Co-Leiterin oder des NFS-Co-Leiters: die Heiminstitution stellt sie / ihn von Verpflichtungen ausserhalb des NFS frei (z.B. Fakultätsleitung, Kommissionen, Vorlesungen) (in Kind Beitrag)

· Salärkosten für im NFS beschäftigtes Personal

· Kosten speziell für den NFS angeschaffter Apparate und Grossgeräte

· Benutzungskosten für Grossanlagen, sofern sie kostenpflichtig sind

Die Anschaffungs- und Betriebskosten der materiellen Grundausstattung (soweit sie üblicherweise auf dem betreffenden Fachgebiet zur Forschungseinrichtung gehört und für die Administration des NFS nötig ist), insbesondere erforderliche Gebäude, Einrichtungen und Apparate, PCs sowie Büromaterial, Telefonbenutzung etc. dürfen nicht im Eigenbeitrag enthalten sein. 

Die Summe im NIRA (funding source: „Self funding HI“) muss mit der im Formular bzw. Unterstützungsschreiben der Heiminstitution aufgeführten Summe übereinstimmen.

Eigenbeitrag von Gruppen (im Formular „Eigenleistungen der Heiminstitution“ nicht einzutragen): 

Mittel, die von den beteiligten Instituten etc. über ihr eigenes Budget für Personal- und Sachmittel in den NFS eingebracht werden. Eigenbeiträge in Form von Salären für die Projekt-, Gruppen- und Work-Package-Leitenden ebenfalls sind unter dieser Quelle zu verbuchen (in-Kind-Beitrag).

Gemeinkosten (im Formular „Eigenleistungen der Heiminstitution“ nicht einzutragen):
Kosten wie Abschreibungen, Strom, Wasser, Gebäudeunterhalt oder allgemeine Verwaltungskosten der Heiminstitutionen bzw. der Institutionen der Forschergruppen dürfen nicht verrechnet werden.

Anfallende Kosten nach dem Abschluss eines NFS

Kosten verbunden mit Arbeiten, die nach dem Ende des NFS-Vertrags anfallen (z.B. finanzielle Berichterstattung), können aus noch vorhandenen Reserven der SNF-Mittel finanziert werden. Die entsprechende Budgetierung erfolgt über den Report „ Phase IV Budget“. In diesem Abschlussbudget dürfen keine Beiträge der Heiminstitution aufgeführt werden. 
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